
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit erhebe ich fristgerecht Einwendung gegen die geplante 

Ausweisung einer Eignungszone für einen Windpark in unmittelbarer Nähe 

zu unserem Wohnhauses.  

 

Begründung: 

 

Die geplanten Windkraftanlagen führen aus meiner Sicht zu unzumutbaren 

Beeinträchtigungen für die Anrainer. Insbesondere ist mit einer erheblichen 

Lärmbelastung zu rechnen, die auch bei Einhaltung gesetzlicher 

Grenzwerte als störend empfunden werden kann. Darüber hinaus ist mit 

periodischem Schattenwurf zu rechnen, der die Wohn- und Lebensqualität 

wesentlich beeinträchtigt. 

 

Ein weiterer Aspekt betrifft mögliche gesundheitliche Auswirkungen durch 

dauerhafte Immissionen sowie die Wertminderung unserer Liegenschaft. 

Diese Faktoren sind bei der Interessenabwägung entsprechend zu 

berücksichtigen. 

 

Der Ausbau erneuerbarer Energien wird grundsätzlich unterstützt. 

Allerdings ist bei der Standortwahl auf ausreichende Abstände zu 

Wohngebieten Bedacht zu nehmen, um unzumutbare Belastungen zu 

vermeiden. Wir sind der Ansicht 1000 Meter Abstand sind das Mindeste 

für ein Derartiges Projekt. Die derzeit geplante Eignungszone erfüllt diese 

Voraussetzungen nach meiner Auffassung nicht. 

 

Ich ersuche daher, die geplante Widmung in dieser Form zu überdenken 

und alternative Standorte mit größerem Abstand zu Wohnbebauungen zu 

prüfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Familie Rechberger  

 


